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Vorwort 

Die Arbe i t wurde im Sommersemester 1990 von der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität zu K ö l n als Dissertation angenommen. D ie 
Arbe i t befindet sich daher auf dem Stand vom 31. März 1990. D ie erst danach 
vollzogene Einigung Deutschlands stellt in tatsächlicher Hinsicht (auch) im 
Bereich des Fernmeldewesens große Anforderungen.  Jedoch enthält der Ein i -
gungsvertrag im Bereich des Post- und Fernmeldewesens nur einige wenige 
Regelungen, so daß die wiedererlangte Einhei t Deutschlands im Rahmen 
dieser Arbe i t nicht zu berücksichtigen werden brauchte. 

Für die Anregung des Themas sowie für die gewährten Freiräume während 
meiner Tät igkeit als wissenschaftlicher Mitarbei ter am Inst i tut für öffentliches 
Recht und Verwaltungslehre der Universität zu K ö l n bin ich Her rn Prof.  D r . 
D r . h.c . Klaus Stern zu Dank verpfl ichtet.  Gleiches gilt für das Bundesmini-
sterium des Innern, welches das Erscheinen der Arbe i t auf wohl tuend unbüro-
kratische Weise durch einen großzügigen Druckkostenzuschuß gefördert  hat. 

Für engagierte Diskussionen b in ich allen Mitarbei tern und Kol legen des 
Instituts für öffentliches  Recht und Verwaltungslehre verbunden. Nament l ich 
erwähnen möchte ich an dieser Stelle die Herren Dres. Thomas Mayen und 
Reiner Klaas. 

Kö ln , im M a i 1991 Bernd Köbele 
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LG Landgericht 

LK Leipziger Kommentar 

Losebl. Loseblattsammlung 

LT Landtag 

MDR Monatsschrift  für deutsches Recht 
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Mhz Megahertz 

m. w. Nachw. mit weiteren Nachweisen 

NdBd Norddeutscher Bund 

net Nachrichtenelektronik und Telematik (Zeitschrift) 

n. F. neue Fassung 

NJW Neue Juristische Wochenschrift 

nöbL nichtöffentlicher  beweglicher Landfunkdienst 

ntz Nachrichtentechnische Zeitschrift 

NVwZ Neue Zeitschrift  für Verwaltungsrecht 

NW Nordrhein-Westfalen 

ÖVD Öffentliche  Verwaltung und Datenverarbeitung 

o.J. Ohne Jahrgang 

OLG Oberlandesgericht 

ONA Open network architecture 

OSI Open System Interconnection 

OVG Oberverwaltungsgericht 

Pari.Rat Parlamentarischer Rat 

PC Personal Computer 

PostG Postgesetz 

PostStruktG Gesetz zur Neustrukturierung des Post- und Fernmeldewesens und der 
Deutschen Bundespost 

PostVerfG Gesetz über die Unternehmensverfassung  der Deutschen Bundespost 

PostVwG Postverwaltungsgesetz 

pr. preußisch 

PTO Public telecommunications operators 

Rdnr. Randnummer 

RDV Recht der Datenverarbeitung 

RFH Reichsfinanzhof 

RG Reichsgericht 

RGBl. Reichsgesetzblatt 

RGSt Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen 

RiA Recht im Amt 

RMI Reichsministerium des Innern 

RPM Reichspostministerium 

RPostG Reichspostgesetz 

RPTV Reichspost- und -telegraphenverwaltung 

RRG Reichsrundfunkgesellschaft 

RuF Rundfunk und Fernsehen 

RV Reichsverfassung 

2* 
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Sa/Sart. Sartorius I 

SchmollersJb Schmoller (Hrsg. ), Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtspflege im Deutschen Reich 

S. Seite 

Sp. Spalte 

Sten.Ber. Stenographische Berichte 

StGB Strafgesetzbuch 

StPO Strafprozeßordnung 

TG Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen Reichs 

TKO Telekommunikationsordnung 

TWG Telegraphenwegegesetz 

u.a. unter anderem 

u. ä. und ähnliche(s)r 

UFITA Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht 

u. U. unter Umständen 

Verh. Verhandlungen 

Verk.Mit. Verkehrs-Mitteilungen 

VerwArch Verwaltungsarchiv 

VO-Funk Vollzugsordnung für den Funkdienst 

(Anlage zum Internationalen Fernmeldevertrag) 

Vorbem. Vorbemerkung 

W D S t R L Veröffentlichungen  der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 

WRV Weimarer Reichsverfassung 

WuW Wirtschaft  und Wettbewerb 

ZAkdR Zeitschrift  der Akademie für deutsches Recht 

ZögU Zeitschrift  für öffentliche  und gemeinwirtschaftliche Unternehmen 

ZG Zeitschrift  für Gesetzgebung 

ZGHR Zeitschrift  für das gesammte Handelsrecht (später: ZHR) 
ZPF Zeitschrift  für das Post- und Fernmeldewesen (seit 1984 Zeitschrift  für 

Post und Telekommunikation - ZPT) 

ZRP Zeitschrift  für Rechtspolitik 

Z U M Zeitschrift  für Urheber- und Medienrecht 

ZVE I Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 

ζ. Z. zur Zeit 

Ergänzend wird auf H. Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 
3. Aufl. 1983, verwiesen. 



Einleitung 

Telegraphenverbindungen waren bereits seit Jahrzehnten in Betrieb, bis es 
zur Einführung des Telefons kam.1 Und es sollte fast einhundert Jahre dauern, 
bis das Telefon in der Bundesrepublik nahezu jeden Haushalt erreichen und 
sich damit von einem Luxusgerät zu einem unentbehrlichen Kommunikations-
mittel entwickeln konnte. Entscheidende Verbesserungen der Betriebsweisen 
waren hierfür  erforderlich:  vom manuellen Betrieb über die Halbautomatik 
hin zur vollautomatischen Betriebsweise; insbesondere im Bereich der Ver-
mittlung. Damit einher ging eine gewisse Änderung der Technik, die sich aber 
- weil ihre Entwicklung ebenfalls Jahrzehnte in Anspruch nahm - verhältnis-
mäßig einfach beherrschen und steuern ließ. Unangefochten dominierte die 
„Telekommunikationsbetrachtungsweise" :2 Übertragungsnetz (öffentliche 
Wählnetze, Mietleitungen) und die Endgeräte an diesem Netz (Nachrichten-
quellen und Nachrichtensenken, bspw. Telefonapparate) wurden als Einheit 
betrachtet, die als in sich Ganzes technisch und betrieblich optimiert werden 
konnte.3 Der ordnungspolitische Regelungs- und Verantwortungsbereich des 
öffentlichen  Netzträgers erstreckte sich von Endgerät zu Endgerät; wech-
selnde Eigentumsverhältnisse spielten dabei keine Rolle. Daraus resultierte 
der Regelungsanspruch des Netzträgers auch für jene Bereiche, die vollkom-
men von Dritten installiert, betrieben und gewartet wurden. 

Dieses beschauliche Bild hat sich in den letzten rund fünfzehn  Jahren völlig 
geändert. Vor allem die sich überschlagende Entwicklung der Mikroelektro-
nik und die Vorteile der aus ihr resultierenden Digitalisierung haben einen 
völligen Wandel im Fernmeldewesen ausgelöst, dessen Ende noch gar nicht 
absehbar ist.4 Neue Dienste und Anwendungen - wie zum Beispiel die ver-
schiedensten Arten der Datenübertragung, Teletex, Telefax, Bildschirmtext, 
Mobilfunk, Satellitenfunk und Videokonferenz - entstehen in kürzester Zeit 
und bereichern die Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung. Wie die 
„alten" Dienste werden auch sie - wohl aus einer im Laufe der Zeit entstande-

1 Erste Telegraphenlinie 1843 bei Aachen, erstmalige Einführung des Telefons 1877 
in Berlin. Näher unten D I I I 3 a bb α. 

2 Begriff  nach F.  Arnold, net special 2/87, S. 25 (28). 
3 Vgl. zuletzt G. Tenzer,  JbDBP 1985, S. 528 (529). 
4 Vgl. EG-Kommission, BT-Drucks. 11/930, S. 29; Konzeption der Bundesregierung 

zur Neuordnung des Telekommunikationsmarktes, BT-Drucks. 11/2855, S. 12ff. 
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nen monopolartigen Sonderstellung - wie selbstverständlich vom bisherigen 
Netzbetreiber erbracht. 

Entstehung und fortschreitende  Entwicklung der Mikroelektronik haben 
jedoch auch einen anderen Bereich entstehen lassen: den Bereich der Daten-
verarbeitung. Zwar gab es auch vorher schon vereinzelt Datenverarbeitungs-
anlagen.5 Herstellungs- und Betriebskosten waren jedoch derartig hoch, daß 
ihr Einsatz auf den Bereich des Staates und einiger weniger großer Unterneh-
men beschränkt blieb. Die Mikroelektronik aber löste gewaltige Kostensen-
kungen bei der Fertigung von Datenverarbeitungsanlagen aus und ermög-
lichte nun auch ihren Einsatz in kleinen und mittelständischen Unternehmen 
sowie bei Privatpersonen. Mittlerweile erreichen Personal Computer der heu-
tigen Generation schon Rechenleistungen, die noch vor wenigen Jahren der 
sog. Mittleren Datentechnik vorbehalten waren. 

Je mehr Datenverarbeitungsanlagen aber installiert sind, umso mehr wächst 
auch das Bedürfnis,  diese miteinander kommunizieren zu lassen.6 Zwar kann 
man Daten, die auf entsprechenden Datenträgern verkörpert sind, im Wege 
des körperlichen Transports zu anderen Datenverarbeitungsanlagen zwecks 
dortiger Verwendung versenden. Sehr viel schneller ist das aber möglich, 
wenn dies in körperloser Weise über Fernmeldenetze erfolgen kann, sog. 
Datenfernverarbeitung.  Auch können Datenverarbeitungsanlagen infolge 
ihrer gestiegenen Leistungsfähigkeit sowohl im Fernmeldenetz als auch als 
Endgerät zunehmend Steuerungsfunktionen auch komplexer Art überneh-
men, die bislang das Fernmeldenetz allein zu erbringen hatte. Schließlich 
ermöglichen Datenverarbeitungsanlagen Fernmeldedienstleistungen, die über 
den bloßen Transport einer Nachricht auf dem Fernmeldenetz weit hinausge-
hen und ohne ihren Einsatz gar nicht denkbar wären. Dies sind nur einige Bei-
spiele, wie sich die ursprünglich einmal getrennten Bereiche Datenverarbei-
tung und Telekommunikation mittlerweile in vielfältiger Weise überlagern. 
Die aus dieser Überlagerung resultierenden Erscheinungsformen werden 
unter dem Schlagwort „Telematik"7 zusammengefaßt. 

5 Interessanterweise steht die Geschichte der elektronischen Datenverarbeitung im 
Zusammenhang mit Nachrichtenübermittlungen. Nachrichtenverbindungen im Krieg 
unterliegen dem Erfordernis  der Chiffrierung.  Die deutsche Wehrmacht verwendete 
im Zweiten Weltkrieg neben der bekannteren, aber einfacheren Chiffriermaschine 
„EN IGMA" vor allem auf höheren Befehlsebenen das auf einem Zahlencode basie-
rende Chiffriergerät  „FISCH". Um dessen recht komplexen Code zu knacken, reichten 
die von den Alliierten zunächst entwickelten elektromechanischen Dechiffriergeräte 
nicht aus. Dies gelang erst mit der in England konstruierten, ersten voll elektronisch 
arbeitenden Datenverarbeitungsanlage „ULTRA" . 

Der Rechner von Konrad Zuse, den dieser bereits Ende der 30er Jahre dieses Jahr-
hunderts fertiggestellt  hatte, beruhte noch auf elektromechanischer Basis. 

6 Vgl. E. Witte  (Hrsg.), Neuordnung der Telekommunikation, 1987, S. 22f. 



Einleitung 

Das Zusammenwachsen von Telekommunikation und Datenverarbeitung 
erwiese sich dann als unproblematisch, wenn es sich um zwei Bereiche han-
delte, in denen grundsätzlich jedermann tätig sein könnte. Indes ist dies welt-
weit nur im Bereich der Datenverarbeitung der Fall. Hingegen war der 
Telekommmunikationsbereich überall weitgehend monopolisiert, entweder 
zugunsten staatlicher Fernmeldeverwaltungen (so in Europa und Japan) oder 
aber zugunsten eines privaten Unternehmens (so in USA zugunsten A T & T ) . 
Daraus resultiert das Erfordernis  einer Grenzziehung zwischen beiden Berei-
chen:8 Aus Sicht der Datenverarbeitung ist eine Ausdehnung der regulierten 
Telekommunikation in ihren eigenen, unregulierten Bereich zu verhindern. 
Diese Gefahr besteht, wenn der Betreiber des Telekommunikationsbereiches 
zu weitgehende Anforderungen  an den Anschluß von Datenverarbeitungsan-
lagen an ein Fernmeldenetz stellt, weil sie sich bspw. auch auf eine bestimmte 
Gestaltung von Programmen zum Zweck der Telekommunikation beziehen. 
Die „datenverarbeitende Betrachtungsweise"9 sieht daher eine klare Tren-
nung von Funktionen eines Fernmeldenetzes und Funktionen der Endgeräte 
vor. Das öffentliche  Fernmeldenetz und damit auch die Verantwortung des 
Telekommunikationsbetreibers endet vor dem Endgerät an einer elektrischen 
Schnittstelle.10 Der Telekommunikationsbetreiber ist nur für die einwandfreie 
Übermittlung der Information auf dem Netz verantwortlich. 

Dagegen ist aus der Sicht der „Telekommunikationsbetrachtungsweise" ein 
Datenverarbeitungsgerät als Endgerät an einem Fernmeldenetz wie jedes 
andere Endgerät zu behandeln. Es wächst quasi in den Regelungsbereich der 
Telekommunikation hinein. Damit sind alle Regelungen als zulässig zu erach-
ten, die überhaupt einen Bezug zur Telekommunikation aufweisen. Andern-
falls käme es zu einem Einbruch der Datenverarbeitung in die umfassen-
den Regelungsmöglichkeiten des Telekommunikationsbereichs. Wegen des 
Trends zu immer komplexeren Endgeräten würde dies über kurz oder lang zur 
Aufgabe der Regelungsbefugnis für Endgeräte führen, was mit der telekom-

7 Kunstwort aus TELEkommunikation und InforMATIK, grundlegend Nora-Mine, 
L'informatisation de la société, 1978, S. 17ff. 

8 Von der EG-Kommission,  aaO, S. 34, als vordringlichstes Problem angesehen. 
Ähnlich auch die Begründung des Entwurfs zum Poststrukturgesetz, BT-Drucks. 11/ 
2854, S. 32; Konzeption der Bundesregierung zur Neuordnung des Telekommunika-
tionsmarktes, BT-Drucks. 11/2855, S. 13ff.  Vgl. ferner/.  Scherer,  Nachrichtenübertra-
gung und Datenverarbeitung im Telekommunikationsrecht, 1987, S. 56f. 

9 F.  Arnold,  aaO, S. 28. 
1 0 Charakterisiert wird eine Schnittstelle durch folgende Angaben (nach H.-J. 

Schneider,  Lexikon der Informatik und Datenverarbeitung, 2. Aufl. 1986, S. 513): 
1. Technische Beschaffenheit  der Schnittstellenleitung und Art ihrer Kopplung mit den 

Funktionseinheiten (Bsp. Steckanschluß) 
2. Art der mit der Schnittstellenleitung übertragenen Signale 
3. Bedeutung der übertragenen Signale. 


